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Sitzungsvorlage 
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Drucksache Nr.: 06/0094 
öffentlich 
 
 
 
 
Beratungsfolge: Kultur-, Sport- und Freizeitaus-

schuss 
Sitzungstermin: 08.03.2006 

 Rat                                                14.03.2006 
 
 
Betreff: 
 
Neufassung des Tarifs für die Benutzung der Bäder der Stadt Sankt Augustin 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit empfiehlt dem Rat der Stadt Sankt Augustin 
folgenden Beschluss zu fassen: 
 
„Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die Neufassung des Tarifs für die Benutzung 
der Bäder der Stadt Sankt Augustin gemäß der Anlage der Sitzungsvorlage der Verwal-
tung vom 20.02.2006. Die Neufassung tritt am 01.04.2006 in Kraft.“ 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Im Strategiekonzept städt. Bäder Sankt Augustin stellt die Unternehmensberatung Alten-
burg zum Thema Preisgestaltung Folgendes fest: 
 
Die Preisstruktur ist übersichtlich und einheitlich. Mit 3,00 € „Listenpreis“ für Erwachsene 
ist nach oben sicherlich keinerlei Preisspielraum vorhanden. 
Die Ermäßigung von 50 % für Inhaber des Sankt Augustin-Ausweises, Jugendleiterkarten 
und Familien mit drei und mehr Kindern ist vergleichsweise hoch angesetzt. 
Die Viermonatskarte ermöglicht es den Badegästen, alle Bäder unbegrenzt zu benutzen. 
Diese Karte ist so stark rabattiert, dass sie sich schon ab unter 1,5 Besuchen pro Woche 
rechnet. 
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Ermäßigungstatbestände 
 

Aufgrund der Anregungen aus dem Bädergutachten schlägt die Verwaltung vor, die Ermä-
ßigungstatbestände zu reduzieren. Die Ermäßigung von 50 % auf die Bädertarife sollen 
zukünftig nur noch für Inhaber eines Sankt Augustin-Ausweises nach den zum 01.01.2006 
in Kraft getretenen Richtlinien gewährt werden. Die Ermäßigung gilt nicht nur für Einzelkar-
ten, sondern auch für Viermonatskarten, Mehrfachkarten und dem unten aufgeführten 
neuen Abendtarif. 
 
Aufgrund der hohen Nachfrage aus dem Kreis der Studenten (s. auch Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen Ds.-Nr. 05/0291) und von Schwerbehinderten sowie der Tatsache, 
dass konkurrierende Badebetreiber wie Bonn und Siegburg für einen weitergehenden Be-
sucherkreis Vergünstigungen vorsehen, schlägt die Verwaltung vor, zusätzliche Einzeltari-
fe für Sondergruppen einzuführen, die mit 33 1/3 % in geringerem Maße vergünstigt sind. 
Eine ermäßigte Einzelkarte für Erwachsene kostet dann anstatt 3,00 € nur 
2,00 €. Eine Ermäßigung für diesen Personenkreis auf Viermonats- und Mehrfachkarten 
wird nicht gewährt. 
Sondergruppen sind Schüler über 18 Jahren, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinder-
te ab 50 % und Inhaber/innen einer Jugendleitercard (Juleicard.). Im Schwerbehinderten-
ausweis eingetragene Begleitpersonen haben freien Eintritt. 
Die bislang gewährte, anderswo jedoch unübliche Vergünstigung für Familien und Allein-
erziehende in Höhe von 50 % entfällt. Finanziell schwächer gestellte Sankt Augustiner 
Bürger/innen behalten weiterhin die Möglichkeit einer Ermäßigung über den Sankt Augus-
tin-Ausweis. 
 
 
Viermonatskarten 
 

Bei der Einführung der Viermonatskarten im Jahr 2000 war die Empfehlung der Deutschen 
Gesellschaft für das Badewesen Grundlage der Entgeltfestsetzung. Diese legt für Saison-
karten einen Multiplikator von 20 bis 30 im Verhältnis zum Einzelpreis fest. Aufgrund der 
Preisgestaltung der umliegenden Badbetreiber wurde ein Verhältnis von 20 angesetzt. 
Dies entspricht bei einem Einzeleintritt von 3,00 € für Erwachsene dem heutigen Preis von 
60,00 € und für Jugendliche bei 1,50 € von 30,00 € für eine Viermonatskarte. 
 
Aufgrund der Empfehlung der Gutachter schlägt die Verwaltung vor, zukünftig den Faktor 
25 anzusetzen. Die Preise betragen dann 75,00 € für Erwachsene und 37,50 € für Jugend-
liche. Ein höherer Faktor ist im Vergleich zur umliegenden Konkurrenz nicht angebracht. 
Der vorgeschlagene Tarif deckt sich  weitgehend mit den aktuellen Preisen für die Bonner 
Bäder in Höhe von 77,00 € für Erwachsene und 37,00 € für Kinder bis 14 Jahre. Jugendli-
che ab 15 Jahre zahlen 55,00 € für eine Viermonatskarte. 
 
 
Abendtarif 
 

Um die Attraktivität des Freibades kurz vor Ende der Öffnungszeit zu erhöhen, schlägt die 
Verwaltung vor, einen Abendtarif einzuführen. Der Abendtarif soll im Freibad als Einzeltarif 
90 Minuten vor Ende der Öffnungszeit gelten und 2,00 € für Erwachsene sowie 1,00 € für 
Kinder und Jugendliche betragen. Inhaber eines Sankt Augustin-Ausweises erhalten 50 % 
Rabatt. 
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Änderung § 2 Abs. 5 
Eine redaktionelle Änderung betrifft § 2 Abs. 5 des Tarifes. Die Formulierung zur Befreiung 
der DLRG kann im Tarif entfallen, da der Befreiungstatbestand für Schwimmsportvereine, 
zu denen auch die DLRG zählt, in Ziffer 2.1 Abs.2 der Richtlinien für die Sportförderung in 
der Stadt Sankt Augustin geregelt ist. Sollten wie beabsichtigt, die Schwimmsportvereine 
zukünftig an den Kosten der Bäder beteiligt werden, sind dann nur noch die Sportförder-
richtlinien, nicht mehr jedoch der Tarif zu ändern. 
 
 
 
 

In Vertretung 
 
 
 

Konrad Seigfried 
Beigeordneter 
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Die Maßnahme 
 x hat finanzielle Auswirkungen 
 hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf  Euro. 
 Sie stehen im   Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle  
 zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  Euro, insgesamt sind  Euro bereit-

zustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr  Euro. 
 


